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1138 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Finanzausschusses 

über die Regierungsvorlage (1079 der Beila
gen): Bundesgesetz über die Belastung und 
Veräußerung von unbeweglichem Bundesver-

mögen 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die 
Ermächtigung zur Belastung bzw. zu Veräußerun
gen der für Bundeszwecke entbehrlichen Liegen
schaften in Wien, Kärnten und Oberösterreich 
erteilt werden. Die diesbezüglichen Anträge wurden 
von' der Generaldirektion der Österreichischen 
Bundesbahnen, der Generaldirektion der Österrei
chischen Bundesforste und dem Bundesministerium 
für wirtschaftliche Angelegenheiten gestellt. 

Da bei diesen Verfügungen über unbewegliches 
Bundesvermögen im Hinblick auf die im Art. XI 
Abs. 1 Bundesfinanzgesetz 1989 normierten Wert
grenzen dem Bundesminister für -Finanzen keine 
Belastungs- und Veräußerungsgenehmigung zu
steht, ist die Einholung einer gesetzlichen Veräuße
rungsermächtigung erforderlich. 

Auer 

Berichterstatter 

Nach der in den Erläuterungen zur Regierungs
vorlage zl.J-m Ausdruck kommenden Rechtsauffas
sung unterliegen die Bestimmungen dieses Gesetz
entwurfes im Sinne des Art. 42 Abs. 5 B-VG ni c h t 
dem Einspruchsrecht des Bundesrates. 

Der Finanzausschuß hat den gegenständlichen 
Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 22. November 
1989 in Verhandlung genommen. An der Debatte 
beteiligten sich außer dem Berichterstatter die 
Abgeordneten Dr. G u ger bau e rund Ute 
A p fe I b eck sowie der Bundesminister für finan
zen Dipl.-Kfm. La c in a. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanzausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (1079 der Beilagen) die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1989 11 22 

Dr. Nowotny 

Obmann 
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